
 

 
 

HANSAINVEST 
Hanseatische Investment-GmbH Hamburg 

 
Wichtige Mitteilung an unsere Anleger 

 
Änderung der Allgemeinen und Besonderen Vertragsbedingungen 

 
Anpassung der Vertragsbedingungen an das Investmentänderungsgesetz 

 
Am 28. Dezember 2007 ist das Investmentänderungsgesetz in Kraft getreten, welches das Invest-
mentgesetz vom 01. Januar 2004 (InvG) abgeändert hat.  
 
Die HANSAINVEST hat für das nachstehend aufgeführte Dach-Sondervermögen mit zusätzlichen 
Risiken die Allgemeinen und Besonderen Vertragsbedingungen an das Investmentänderungsgesetz 
angepasst: 
 

Sauren Global Hedgefonds Opportunities  
 
 
Die Änderung der Allgemeinen Vertragsbedingungen für Dach-Sondervermögen mit zusätzlichen Ri-
siken wurde mit Schreiben vom 15. Juli 2008 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
genehmigt.  
 
Die Änderung der Besonderen Vertragsbedingungen für das oben genannte Sondervermögen wurde 
mit Schreiben vom 18. Juli 2008 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht genehmigt. 
 
Die Änderungen treten zum 01. November 2008 in Kraft. 
 
Nachstehend finden Sie bitte die geänderten Allgemeinen und Besonderen Vertragsbedingungen in 
neuer Fassung abgedruckt. 
 
 
Die Geschäftsleitung 
 
 
Allgemeine Vertragsbedingungen  
zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen den Anlegern und der HANSAINVEST Hanseatische 
Investment-Gesellschaft mbH, Hamburg, (nachstehend „Gesellschaft” genannt) für die von der Ge-
sellschaft aufgelegten Dach-Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken, die nur in Verbindung mit den 
für das jeweilige Sondervermögen aufgestellten „Besonderen Vertragsbedingungen” gelten. 
 

§ 1  

Grundlagen 
1. Die Gesellschaft ist eine Kapitalanlagegesellschaft und unterliegt den Vorschriften des Invest-

mentgesetzes (InvG). 
 
2. Sie legt bei ihr eingelegtes Geld im eigenen Namen für gemeinschaftliche Rechnung der Anle-

ger nach dem Grundsatz der Risikomischung in den nach dem InvG zugelassenen Vermögens-
gegenständen gesondert vom eigenen Vermögen in Form von Sondervermögen an. Über die 
hieraus sich ergebenden Rechte der Anleger werden von ihr Urkunden (Anteilscheine) ausge-
stellt. 

 



 

§ 2 
Depotbank 
1. Die Gesellschaft bestellt ein Kreditinstitut als Depotbank; die Depotbank handelt unabhängig 

von der Gesellschaft und ausschließlich im Interesse der Anleger. 
 
2. Der Depotbank obliegen die nach dem InvG und diesen Vertragsbedingungen vorgeschriebe-

nen Aufgaben. 
 
§ 3 
Fondsverwaltung 
1. Die Gesellschaft erwirbt und verwaltet die Vermögensgegenstände im eigenen Namen für ge-

meinschaftliche Rechnung der Anleger mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes. Sie 
handelt bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben unabhängig von der Depotbank und ausschließ-
lich im Interesse der Anleger und der Integrität des Marktes. 

 
2. Die Gesellschaft ist berechtigt, mit dem von den Anlegern eingelegten Geld die Vermögensge-

genstände zu erwerben, diese wieder zu veräußern und den Erlös anderweitig anzulegen; sie 
ist ferner ermächtigt, alle sich aus der Verwaltung der Vermögensgegenstände ergebenden 
sonstigen Rechtshandlungen vorzunehmen. 

 
3. Die Gesellschaft darf für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger weder Gelddarlehen gewäh-

ren noch Verpflichtungen aus einem Bürgschafts- oder einem Garantievertrag eingehen; sie 
darf keine Vermögensgegenstände verkaufen, die im Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses nicht 
zum Sondervermögen gehören. 

 
§ 4 
Anlagegrundsätze 
1. Die Gesellschaft erwirbt für das Sondervermögen Anteile an Sondervermögen nach Maßgabe 

des § 112 InvG, ausländische Investmentvermögen, die hinsichtlich der Anlagepolitik Anforde-
rungen unterliegen, die denen nach § 112 Abs. 1 InvG vergleichbar sind und Aktien von In-
vestmentaktiengesellschaften nach Maßgabe des § 96 InvG, deren Satzung eine dem § 112 
Abs. 1 InvG vergleichbare Anlageform vorsieht (Zielfonds). 

 
2. Die Gesellschaft darf in nicht mehr als zwei Zielfonds vom gleichen Emittenten oder Fondsma-

nager und nicht in Zielfonds anlegen, die ihre Mittel selbst in andere Zielfonds anlegen. Sie darf 
nicht in ausländische Zielfonds aus Staaten anlegen, die bei der Bekämpfung der Geldwäsche 
nicht im Sinne internationaler Vereinbarungen kooperieren. 

 
3. Die Gesellschaft bestimmt in den „Besonderen Vertragsbedingungen” 
 

- nach welchen Grundsätzen die Zielfonds ausgewählt werden, welchen Anlagestrategien 
die Zielfonds folgen und in welchem Umfang die Zielfonds im Rahmen ihrer Anlagestra-
tegien zur Steigerung des Investitionsgrades Kredite aufnehmen, Derivate einsetzen und 
Leerverkäufe durchführen und bis zu welcher Höhe Mittel in Bankguthaben und Geld-
marktinstrumenten angelegt werden dürfen; 

 
- ob und in welchem Umfang für Rechnung des Sondervermögens Geschäfte zur Wäh-

rungskurssicherung von in Fremdwährung gehaltenen Vermögensgegenständen getätigt 
werden dürfen; 

 
- ob und in welchem Umfang Anteile ausländischer Zielfonds erworben werden dürfen. 

 
4. Anteile ausländischer Zielfonds dürfen nur erworben werden, wenn deren Vermögensgegens-

tände von einer Depotbank oder einem Prime Broker verwahrt werden oder die Funktionen der 
Depotbank von einer anderen vergleichbaren Einrichtung wahrgenommen werden. 

 
5. Die Gesellschaft kann sich bei der Auswahl der für das Sondervermögen anzuschaffenden oder 

zu veräußernden Vermögensgegenstände des Rates eines Anlageausschusses bedienen. 



 

 
§ 5 
Anlagegrenzen, Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds 
1. Bei der Verwaltung hat die Gesellschaft die im InvG und die in den „Allgemeinen und Besonde-

ren Vertragsbedingungen” festgelegten Grenzen und Beschränkungen zu beachten. 
 
2. Bis zu 20 % des Wertes des Sondervermögens dürfen in Anteilen eines einzelnen Zielfonds 

angelegt werden. Das Sondervermögen darf sämtliche ausgegebene Anteile eines Zielfonds 
erwerben. 

 
3. Bis zu 49 % des Wertes des Sondervermögens dürfen angelegt werden in Bankguthaben, 

Geldmarktinstrumenten und in Anteilen an Investmentvermögen im Sinne des § 50 InvG, die 
ausschließlich in Bankguthaben und Geldmarktinstrumente anlegen dürfen, sowie in Anteilen 
an entsprechenden ausländischen Investmentvermögen (Geldmarktfonds). Bankguthaben, 
Geldmarktinstrumente und Anteile an Geldmarktfonds können auch auf Fremdwährung lauten. 
Ein Mindestbankguthaben ist nicht vorgeschrieben.  

 
4.  Der Wert der Anteile an Zielfonds darf insgesamt 51 % des Wertes des Sondervermögens 

nicht unterschreiten. 
 
§ 5a Kreditaufnahme 
Die Gesellschaft darf für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger kurzfristige Kredite bis zur Höhe 
von 10 Prozent des Wertes des Sondervermögens aufnehmen, wenn die Bedingungen der Kreditauf-
nahme marktüblich sind und die Depotbank der Kreditaufnahme zustimmt. 
 
§ 6 
Übertragung aller Vermögensgegenstände des Sondervermögens 
in ein anderes Sondervermögen 
1. Die Gesellschaft darf alle Vermögensgegenstände dieses Sondervermögens in ein anderes 

Sondervermögen übertragen oder alle Vermögensgegenstände eines anderen Sondervermö-
gens in dieses Sondervermögen übernehmen, wenn 

 
a) beide Sondervermögen von der Gesellschaft verwaltet werden; 
 
b) die Anlagegrundsätze und -grenzen nach den Vertragsbedingungen für diese Sonder-

vermögen nicht wesentlich voneinander abweichen; 
 
c) die an die Gesellschaft und die Depotbank zu zahlenden Vergütungen sowie die Ausga-

beaufschläge und Rücknahmeabschläge nicht wesentlich voneinander abweichen; 
 
d) die Übertragung aller Vermögensgegenstände des Sondervermögens zum Geschäftsjah-

resende des übertragenden Sondervermögens (Übertragungsstichtag) erfolgt, am Über-
tragungsstichtag die Werte des übernehmenden und des übertragenden Sondervermö-
gens berechnet werden, das Umtauschverhältnis festgelegt wird, die Vermögensgegens-
tände und Verbindlichkeiten übernommen werden und der gesamte Übernahmevorgang 
vom Abschlussprüfer geprüft wird und die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht (Bundesanstalt) die Übertragung der Vermögensgegenstände, bei der die Interes-
sen der Anleger ausreichend gewahrt sein müssen, genehmigt hat. Mit Zustimmung der 
Bundesanstalt kann ein anderer Übertragungsstichtag bestimmt werden; § 44 Abs. 3 und 
6 InvG ist entsprechend anzuwenden. 

 
2. Das Umtauschverhältnis ermittelt sich nach dem Verhältnis der Nettoinventarwerte des über-

nommenen und des aufnehmenden Sondervermögens zum Zeitpunkt der Übernahme. Der Be-
schluss der Gesellschaft zur Übertragung aller Vermögensgegenstände eines Sondervermö-
gens in ein anderes Sondervermögen ist bekannt zu machen; § 43 Abs. 5 Satz 1 InvG ist ent-
sprechend anzuwenden. Die Übertragung darf nicht vor Ablauf von drei Monaten nach Be-
kanntmachung erfolgen, falls nicht mit der Zustimmung der Bundesanstalt ein früherer Zeitpunkt 
bestimmt wird. Die neuen Anteile des übernehmenden Sondervermögens gelten bei den Anle-



 

gern des übertragenden Sondervermögens mit Beginn des dem Übertragungsstichtag folgen-
den Tages als ausgegeben. 

 
3. Absatz 1 Buchstabe c gilt nicht für die Zusammenlegung einzelner Sondervermögen zu einem 

einzigen Sondervermögen mit unterschiedlichen Anteilklassen, in diesem Fall ist statt des Um-
tauschverhältnisses nach Absatz 2 der Anteil der Anteilklasse an dem Sondervermögen zu er-
mitteln. Die Ausgabe der neuen Anteile gilt nicht als Tausch. Die ausgegebenen Anteile treten 
an die Stelle der Anteile an dem übertragenden Sondervermögen. 

 
4. Die vorstehend unter Absatz 1 Buchstabe b und c aufgeführten Voraussetzungen gelten nicht 

für Spezial-Sondervermögen. Eine Genehmigung gemäß Absatz 1 Buchstabe d der Bundesan-
stalt ist nicht erforderlich, jedoch müssen die Anleger der Übertragung zustimmen. 

 
§ 7 
Anteilscheine 
1. Die Anteilscheine lauten auf den Inhaber und sind über einen Anteil oder eine Mehrzahl von 

Anteilen ausgestellt. 
 
2. Die Anteile können insbesondere verschiedene Rechte hinsichtlich der Ertragsverwendung, des 

Ausgabeaufschlages, des Rücknahmeabschlages, der Währung des Anteilwertes, der Verwal-
tungsvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale (Anteil-
klassen) haben. Die Einzelheiten sind in den „Besonderen Vertragsbedingungen“ festgelegt. 

 
3. Die Anteilscheine tragen mindestens die handschriftlichen oder vervielfältigten Unterschriften 

der Gesellschaft und der Depotbank. Darüber hinaus weisen sie die eigenhändige Unterschrift 
einer Kontrollperson der Depotbank auf. 

 
4. Die Anteile sind übertragbar. Mit der Übertragung eines Anteilscheines gehen die in ihm ver-

brieften Rechte über. Der Gesellschaft gegenüber gilt in jedem Falle der Inhaber des Anteil-
scheines als der Berechtigte. 

 
5. Sofern die Rechte der Anleger bei der Errichtung des Sondervermögens oder die Rechte der 

Anleger einer Anteilklasse bei Einführung der  
Anteilklasse nicht in einer Globalurkunde, sondern in einzelnen Anteilscheinen oder in Mehr-
fachurkunden verbrieft werden sollen, erfolgt die Festlegung in den „Besonderen Vertragsbe-
dingungen”. 

 
§ 8 
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen, Rücknahmeaussetzung 
1. Die Anzahl der ausgegebenen Anteile ist grundsätzlich nicht beschränkt. Soweit Besonderhei-

ten für die Ausgabe von Anteilen bestehen, werden diese in den „Besonderen Vertragsbedin-
gungen“ geregelt. Die Gesellschaft behält sich jedoch vor, die Ausgabe von Anteilen vorüber-
gehend oder vollständig einzustellen. 

 
2. Die Anteile können bei der Gesellschaft, der Depotbank oder durch Vermittlung Dritter erworben 

werden. 
 
3. Die Gesellschaft ist verpflichtet, die Anteile zum jeweils geltenden Rücknahmepreis für Rech-

nung des Sondervermögens zurückzunehmen. Die „Besonderen Vertragsbedingungen“ können 
vorsehen, dass die Rückgabe von Anteilen nur an bestimmten Terminen zulässig ist. Der Rück-
gabe muss eine fristgebundene und unwiderrufliche Rücknahmeerklärung vorausgehen. Rück-
nahmestelle ist die Depotbank. 

 
4. Der Gesellschaft bleibt vorbehalten, die Rücknahme der Anteile auszusetzen, wenn außerge-

wöhnliche Umstände vorliegen, die eine Aussetzung unter Berücksichtigung der Interessen der 
Anleger erforderlich erscheinen lassen. 

 



 

5. In den „Besonderen Vertragsbedingungen“ sind alle weiteren Voraussetzungen und Bedingun-
gen der Kündigung und Auszahlung von Anteilen aus dem Sondervermögen gegen Rückgabe 
der Anteile angegeben. 

 
§ 9 
Ausgabe- und Rücknahmepreise 
1. Zur Errechnung des Ausgabe- und Rücknahmepreises der Anteile wird der Wert der zu dem 

Sondervermögen gehörenden Vermögensgegenstände (Inventarwert) zu den in den „Besonde-
ren Vertragsbedingungen” genannten Zeitpunkten ermittelt, jedoch mindestens einmal im Ka-
lendervierteljahr, und durch die Zahl der umlaufenden Anteile geteilt (Anteilwert). Werden ge-
mäß § 7 Absatz 2 unterschiedliche Anteilklassen für das Sondervermögen eingeführt, ist der 
Anteilwert sowie der Ausgabe- und Rücknahmepreis für jede Anteilklasse gesondert zu ermit-
teln. Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt gemäß den Grundsätzen für die Kurs- 
und Preisfeststellung, die im InvG und den auf dieser Grundlage erlassenen Verordnungen ge-
nannt sind. 

 
2. Der Ausgabepreis entspricht dem Anteilwert zuzüglich eines in den „Besonderen Vertragsbe-

dingungen“ gegebenenfalls festgesetzten Ausgabeaufschlags. Der Rücknahmepreis entspricht 
dem Anteilwert abzüglich eines gegebenenfalls in den „Besonderen Vertragsbedingungen“ fest-
gesetzten Rücknahmeabschlags. Sofern vom Anleger außer dem Ausgabeaufschlag oder 
Rücknahmeabschlag sonstige Kosten zu entrichten sind, ist deren Höhe und Berechnung in 
den „Besonderen Vertragsbedingungen“ anzugeben. 

 
3. Die Ausgabe der Anteile erfolgt zum Ausgabepreis, der nach Ordereingang zu den in Absatz 1 

genannten Zeitpunkten festgestellt wird. 
 
 
§ 10 
Kosten 
In den „Besonderen Vertragsbedingungen” werden die Aufwendungen und die der Gesellschaft, der 
Depotbank und Dritten zustehenden Vergütungen, die dem Sondervermögen belastet werden können, 
genannt. Für Vergütungen im Sinne von Satz 1 ist in den „Besonderen Vertragsbedingungen“ darüber 
hinaus anzugeben, nach welcher Methode, in welcher Höhe und auf Grund welcher Berechnung sie 
zu leisten sind. 

 
§ 11 
Rechnungslegung 
1. Spätestens vier Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres des Sondervermögens (bei Ablauf 

des Geschäftsjahres vor dem 1.1.2009: spätestens drei Monate) macht die Gesellschaft einen 
Jahresbericht einschließlich Ertrags- und Aufwandsrechnung gemäß § 44 Abs. 1 InvG bekannt. 

 
2. Spätestens zwei Monate nach der Mitte des Geschäftsjahres macht die Gesellschaft für Publi-

kums-Sondervermögen einen Halbjahresbericht gemäß § 44 Abs. 2 InvG bekannt. 
 
3. Wird das Recht zur Verwaltung des Sondervermögens während des Geschäftsjahres auf eine 

andere Kapitalanlagegesellschaft übertragen, so hat die Gesellschaft auf den Übertragungs-
stichtag einen Zwischenbericht zu erstellen, der den Anforderungen an einen Jahresbericht 
gemäß § 44 Abs. 1 InvG entspricht. 

 
4. Die Berichte sind bei der Gesellschaft und der Depotbank und weiteren Stellen, die im Ver-

kaufsprospekt anzugeben sind, erhältlich; sie werden ferner im elektronischen Bundesanzeiger 
bekannt gemacht. (Berichte, die sich auf ein Geschäftsjahr beziehen, das vor dem 1.1.2009 en-
det, werden darüber hinaus in einer hinreichend verbreiteten Wirtschafts- oder Tageszeitung 
oder in den im Verkaufsprospekt bezeichneten elektronischen Informationsmedien bekannt ge-
macht.) 

 



 

§ 12 
Kündigung und Auflösung des Sondervermögens 
1. Die Gesellschaft kann die Verwaltung des Sondervermögens mit einer Frist von mindestens 

sechs Monaten durch Bekanntmachung im elektronischen Bundesanzeiger und darüber hinaus 
im Jahresbericht oder Halbjahresbericht kündigen. Die Kündigung der Verwaltung von Spezial-
Sondervermögen kann frist- und formlos gegenüber den Anlegern erfolgen. 

 
2. Mit dem Wirksamwerden der Kündigung erlischt das Recht der Gesellschaft, das Sonderver-

mögen zu verwalten. In diesem Falle geht das Verfügungsrecht über das Sondervermögen auf 
die Depotbank über, die es abzuwickeln und an die Anleger zu verteilen hat. Für die Zeit der 
Abwicklung kann die Depotbank die der Gesellschaft zustehende Vergütung beanspruchen. Mit 
Genehmigung der Bundesanstalt kann die Depotbank von der Abwicklung und Verteilung abse-
hen und einer anderen Kapitalanlagegesellschaft die Verwaltung des Sondervermögens nach 
Maßgabe der bisherigen Vertragsbedingungen übertragen. Die Übertragung im Sinne des Sat-
zes 4 von Spezial-Sondervermögen bedarf keiner Genehmigung durch die Bundesanstalt. 

 
3. Die Gesellschaft hat auf den Tag, an dem ihr Verwaltungsrecht nach Maßgabe des § 38 InvG 

erlischt, einen Auflösungsbericht zu erstellen, der den Anforderungen an einen Jahresbericht 
nach § 44 Abs. 1 InvG entspricht. 

 
§ 13 
Änderungen der Vertragsbedingungen 
1. Die Gesellschaft kann die Vertragsbedingungen ändern. 
 
2. Änderungen der Vertragsbedingungen, mit Ausnahme der Regelungen zu den Aufwendungen 

und den der Gesellschaft, der Depotbank und Dritten zustehenden Vergütungen, die zu Lasten 
des Sondervermögens gehen (§ 41 Abs. 1 InvG), bedürfen der vorherigen Zustimmung durch 
die Bundesanstalt. Soweit die Änderungen nach Satz 1 Anlagegrundsätze des Sondervermö-
gens betreffen, bedürfen sie der vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrates der Gesellschaft. 

 
3. Sämtliche vorgesehenen Änderungen werden im elektronischen Bundesanzeiger und darüber 

hinaus in einer hinreichend verbreiteten Wirtschafts- oder Tageszeitung oder in den im Ver-
kaufsprospekt bezeichneten elektronischen Informationsmedien mit einem Hinweis auf ihr In-
krafttreten bekannt gemacht und treten – mit Ausnahme der Änderungen nach Absatz 4 und 5 - 
frühestens am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 
4. Änderungen von Regelungen zu den Aufwendungen und den der Gesellschaft, der Depotbank 

und Dritten zustehenden Vergütungen (§ 41 Abs. 1 Satz 1 InvG) treten sechs Monate nach Be-
kanntmachung in Kraft, falls nicht mit Zustimmung der Bundesanstalt ein früherer Zeitpunkt be-
stimmt wird. Die Veröffentlichung erfolgt gemäß Absatz 3. 

 
5. Änderungen der bisherigen Anlagegrundsätze des Sondervermögens treten sechs Monate 

nach Bekanntmachung in Kraft. Die Veröffentlichung erfolgt gemäß Absatz 3. 
 
6. Die vorstehenden Absätze 3 bis 5 finden bei Spezial-Sondervermögen keine Anwendung. 
 
§ 14 
Erfüllungsort, Gerichtsstand 
1. Erfüllungsort ist der Sitz der Gesellschaft. 
 
2. Hat der Anleger im Inland keinen allgemeinen Gerichtsstand, so ist der Sitz der Gesellschaft 

Gerichtsstand. 
 



 

Besondere Vertragsbedingungen  
zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen den Anlegern und der HANSAINVEST Hanseatische 
Investment-Gesellschaft mbH, Hamburg, (nachstehend „Gesellschaft“ genannt) für das von der Ge-
sellschaft aufgelegte Dach-Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken Sauren Global Hedgefonds 
Opportunities (das “Sondervermögen”), die nur in Verbindung mit den von der Gesellschaft für Dach-
Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken aufgestellten „Allgemeinen Vertragsbedingungen“ gelten. 
 
ANLAGEGRUNDSÄTZE UND ANLAGEGRENZEN 
 
§ 1 Arten der Zielfonds 
Die Gesellschaft wird für Rechnung des Sondervermögens nur solche Anteile an Fonds erwerben, die  

a) den Grundsatz der Risikodiversifikation beachten, 
b) eine Steigerung des Investitionsgrades durch grundsätzlich unbeschränkte Aufnahme von 

Krediten für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger (“Leverage”), einschließlich des Einsat-
zes von Derivaten gestatten und/oder den Verkauf von nicht zu ihrem Fondsvermögen gehö-
renden Vermögensgegenständen für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger (“Leerverkäu-
fe”) gestatten, 

c) ihr Fondsvermögen von einer Depotbank, einem Prime Broker oder einer vergleichbaren Ein-
richtung im Sinne des § 113 Absatz 3 InvG (die “Depotbank” für Zwecke dieser Vertragsbe-
dingungen) verwahren lassen, 

d) der Gesellschaft das Recht zur Rückgabe ihrer Anteile nach Maßgabe des § 116 InvG ein-
räumen, 

e) ihr Fondsvermögen nur anlegen  
- in Wertpapieren,  
- in Geldmarktinstrumenten, 
- in Derivaten,  
- in Bankguthaben, 
- in Anteilen an Investmentvermögen nach Massgabe der §§ 50, 66, 83  InvG sowie an ent-

sprechenden ausländischen Investmentvermögen, 
- in stillen Beteiligungen im Sinne des § 230 des Handelsgesetzbuches an einem Unter-

nehmen mit Sitz und Geschäftsleitung im Geltungsbereich des InvG, deren Verkehrswert 
ermittelt werden kann, 

- in Edelmetallen, 
- in Unternehmensbeteiligungen, deren Verkehrswert ermittelt werden kann (wobei Beteili-

gungen an Unternehmen, die nicht an einer Börse zugelassen oder in einen organisierten 
Handel einbezogen sind, nur bis zu einem Anteil am Fondsvermögen in Höhe von 30 % 
erworben werden), 

- in Devisentermingeschäften. 
 
§ 2 Anlagestrategien der Zielfonds 
Die Gesellschaft beabsichtigt, in Zielfonds anzulegen, deren Anlagestrategie auf die Erwirtschaftung 
von positiven absoluten Renditen ausgerichtet ist. Als mögliche Anlagestrategien der Zielfonds kom-
men insbesondere die nachfolgend beschriebenen, eine Mischung hieraus sowie sonstige Anlagestra-
tegien in Betracht. Die Bezeichnung der hier dargestellten alternativen Anlagestrategien kann von der 
in anderen Veröffentlichungen oder Dokumenten abweichen; maßgeblich ist der Inhalt der hier be-
schriebenen Strategien: 
 
1. Equity Long/Short Strategie 
Bei der Equity Long/Short Strategie können Long-Positionen in Aktien, Aktienindex-Derivaten oder 
anderen Derivaten mit Leerverkäufen von Aktien, Aktienindex-Derivaten oder anderen Derivaten kom-
biniert werden. Der Erfolg der Strategie hängt im Wesentlichen von der Aktienauswahl sowie davon 
ab, inwieweit es dem Zielfondsmanager gelingt, die künftige Entwicklung der Aktienmärkte zutreffend 
zu prognostizieren. Der Zielfonds, der sich dieser Strategie bedient, nimmt im Fall steigender Aktien-
märkte an der positiven Entwicklung der Werte teil, die er als Long-Positionen für das Fondsvermögen 
hält. Hingegen vermindert regelmäßig der Anteil des Zielfonds, der short verkauft wird, d.h. insbeson-
dere die Werte, für die der Zielfondsmanager Leerverkäufe eingegangen ist, die Verluste in Phasen 
fallender Aktienmärkte, was unter Umständen auch zu Gewinnen führen kann. 
 



 

2. Equity Hedge 
Bei dieser Strategie handelt es sich um einen Unterfall der vorgenannten Equity Long/Short Strategie. 
Zielfondsmanager verwalten im Vergleich zur letztgenannten Strategie das Marktrisiko aktiv durch die 
Aufteilung der Anlagen in Long- und Short-Positionen. In der Regel überwiegt jedoch der Anteil an 
Long-Positionen, sodass die Strategie von steigenden Märkten begünstigt ist. 
 
3. Equity Market Neutral 
Auch diese Strategie ist ein Unterfall der vorgenannten Equity Long/Short Strategie. Der Zielfondsma-
nager versucht bei dieser Strategie Gewinne zu erzielen, indem er insbesondere ausgewählte Aktien 
erwirbt (Long-Position), gleichzeitig aber versucht, Marktrisiken durch gegenläufige Positionen (Short-
Position) zu reduzieren oder ganz auszuschließen. Als Mittel hierzu werden regelmäßig Long- und 
Short-Positionen von Aktien oder Aktienindizes in annähernd gleichem Umfang eingegangen. 
 
4. Short Selling 
Bei dieser Anlagestrategie setzt der Zielfondsmanager überwiegend auf Leerverkäufe, d.h. er geht 
bevorzugt Short-Positionen auf als überbewertet eingeschätzte Werte ein, indem er entweder Leer-
verkäufe tätigt oder auch hier Derivate einsetzt. 
 
5. Global Macro 
Diese Strategie kann nach einer möglichst dynamischen und kurzfristigen aber auch nach einer stra-
tegischen und längerfristigen Anlage des Kapitals weltweit streben. Global-Macro-Zielfondsmanager 
können Strategien verwenden, die sich an einschneidenden Ereignissen oder Entwicklungen der Wirt-
schaft oder Politik orientieren und dadurch z.B. einen Einfluss auf die Zins- oder sonstige Finanz-
marktentwicklung haben können. Sie analysieren die Auswirkungen solcher Ereignisse mit dem Ziel, 
möglichst sowohl von steigenden wie von fallenden Märkten profitieren zu können. Der Aufbau eines 
Portfolios von als unterbewertet eingeschätzten Wertpapieren und Leerverkäufe verwandter Instru-
mente, die der Zielfondsmanager als überbewertet einschätzt, werden mit dem Ziel der Gewinnerzie-
lung vorgenommen. Um dieses Ziel möglichst zu erreichen, kann sich der Zielfondsmanager sowohl 
„Directional-Trading“- als auch „Relative-Value“-Ansätzen bedienen. Der „Directional- Trading“-Ansatz 
setzt auch auf nicht abgesicherte Long- oder Short-Positionen in verschiedenen Märkten. Im Gegen-
satz dazu versucht der „Relative-Value“-Ansatz, das Marktrisiko weitestgehend durch entsprechende 
Absicherungsgeschäfte einzuschränken. 
 
6. Opportunistische Strategien 
Das charakteristische Merkmal der opportunistischen Strategien ist insbesondere der starke Bezug zu 
den konjunkturellen Entwicklungen des Marktes, d.h. der Zielfondsmanager versucht beispielsweise 
auf Basis seiner Erfahrung, volks- oder auch betriebswirtschaftlich begründete Kursbewegungen zu 
antizipieren. Beispielhaft für opportunistische Strategien seien genannt: "Global Macro", hierbei wird 
zum Beispiel versucht, durch makroökonomische Ereignisse (wie z.B. Kriege, Katastrophen oder poli-
tische Ereignisse mit volkswirtschaftlicher Bedeutung) ausgelöste Kursschwankungen auszunutzen 
(siehe ergänzend auch Beschreibung unter 6. "Global Macro") "Market Timing": hierbei wird versucht, 
in Hinblick auf die gegenwärtige Marktlage den richtigen Zeitpunkt für eine kurzfristige Investition ab-
zupassen, wobei grundsätzlich jeder Anlagegegenstand in Betracht kommt. "Emerging Markets": hier-
bei handelt der Zielfondsmanager vornehmlich mit Finanzinstrumenten von Emittenten aus Schwellen-
ländern. 
 
7. Optionsstrategien 
Bei dieser Strategie arbeitet der Zielfondsmanager insbesondere mit Optionen und zielt vornehmlich 
auf die Erwirtschaftung von Optionsprämien ab. Er kann beispielsweise börsengehandelte Put-
Optionen auf einzelne Aktien, wie z. B. auf europäische oder amerikanische Standardwerte verkaufen, 
und kassiert hierfür eine Optionsprämie. Maßgeblich für die Höhe der Optionsprämie ist die Volatilität, 
mit der am Markt ein Aktienwert gerechnet wird. Generell gilt: je höher die Volatilität, desto höher die 
Optionsprämie. Zur Absicherung des Portfolios des Zielfonds können börsengehandelte Put-Optionen 
gekauft werden, die sich auf einen Index beziehen, der die Wertentwicklung einer Vielzahl unter-
schiedlicher Aktien - einschließlich der als Basiswert für die Aktien-Put-Optionen dienenden Aktien - 
nachvollzieht (Index-Put- Optionen). Darüber hinaus kann das eingesetzte Kapital üblicherweise über 
Kredite oder mit Hilfe des Einsatzes von Derivaten gehebelt werden. 
 



 

8. Volatilitätsstrategie 
Die Volatilität ist eine Kennzahl, die die Schwankungsintensität einer Kursreihe beschreibt. Man unter-
scheidet zwischen der historischen und der erwarteten (=impliziten) Volatilität. Die historische Volatili-
tät wird aus den vergangenen Kurswerten berechnet, die implizite Volatilität wird dagegen indirekt aus 
anderen Marktdaten errechnet, die Rückschlüsse auf die erwartete Volatilität zulassen. Zielfondsma-
nager, die eine Volatilitätsstrategie verfolgen, setzen beispielsweise auf Kursschwankungen von Wäh-
rungen, Indizes, Zinsen oder Einzeltiteln. Ihr Ziel ist es insbesondere, durch den Einsatz derivativer 
Finanzinstrumente (insbesondere durch Call- und Put-Optionen, Straddles/Strangles) nicht nur in auf-
wärts gerichteten, sondern auch in negativ oder seitwärts verlaufenden Märkten positive Erträge zu 
erzielen. Die Wertentwicklung solcher Zielfonds wird maßgeblich durch die zukünftige Entwicklung der 
Schwankungsintensität (Volatilität) der Märkte sowie die Entwicklung des Prämienniveaus erworbener 
oder veräußerter Optionskontrakte bestimmt. 
 
9. Forex-Strategien 
Zielfondsmanager, die Forex-Strategien verfolgen, stellen darauf ab, durch die Investition in Währun-
gen oder Währungsanleihen mit überwiegend kurzer Laufzeit Kursveränderungen an internationalen 
Devisenmärkten auszunutzen. Durch den Abschluss von sogenannten Devisentermingeschäften soll 
der Zielfonds nicht nur an aufwärts gerichteten Wechselkurstrends teilhaben, sondern (beispielsweise 
durch die Bildung von Short-Positionen sowie den Abschluss von "Cross-Currency"-Geschäften) auch 
bei negativen Währungstrends Erträge erzielen und Wechselkursveränderungen gegenüber anderen 
Währungen als der Zielfondswährung ausnutzen können. Die Wertentwicklung solcher Zielfonds wird 
maßgeblich durch die Wechselkursentwicklungen an den internationalen Devisenmärkten, der 
Schwankungsintensität (Volatilität) der für den Fonds per Termin erworbenen oder veräußerten Wäh-
rungen sowie der Entwicklung und Höhe der Zinssätze und Renditen bestimmt. 
 
10. Convertible Arbitrage 
Ziel dieser Strategie ist es, relative Preisineffizienzen zwischen wandelbaren Wertpapieren, wie z.B. 
von Wandelanleihen, und korrespondierenden Aktien auszunutzen. Der Zielfondsmanager erwirbt die 
wandelbaren Wertpapiere und tätigt zur Reduzierung des Aktienrisikos Leerverkäufe (Short-Position) 
in den der Wandelanleihe zugrunde liegenden Aktien. Daneben kann auch die Markteinschätzung des 
Zielfondsmanagers gegenüber der Aktien mit in das Geschäft einfließen, indem eine Short-Position 
über- oder unterproportional zum jeweiligen Wandelverhältnis aufgebaut wird; hieraus resultieren zu-
sätzliche Chancen und Risiken.  
 
11. Event Driven Arbitrage 
Unter einer Event Driven Arbitrage Strategie versteht man eine Strategie, die z.B. auf den Lebenszyk-
lus oder auf Entwicklungen eines Unternehmens abstellt. So kann der Zielfondsmanager beispielswei-
se in Einzeltitel investieren, bei denen er bestimmte Unternehmensergebnisse erwartet und annimmt, 
dass diese Ereignisse in dem aktuellen Kurs noch nicht berücksichtigt sind. Solche Ereignisse können 
insbesondere verschiedene Unternehmenstransaktionen sein, wie z.B. Spin- Offs, Merger & Acquisiti-
ons, finanzielle Reorganisationen bei drohender Insolvenz oder Aktienrückkäufe. Die Gewinne sollen 
u.a. durch Einsatz von Long- und Short-Positionen insbesondere in Aktien, verzinslichen Wertpapie-
ren oder Optionen erzielt werden. 
 
12. Merger Arbitrage 
Merger Arbitrage-Manager versuchen, erwartete Preisunterschiede zu nutzen, die zwischen den aktu-
ellen Marktpreisen von Wertpapieren, die beispielsweise von einer Fusion, einer Übernahme, einem 
Übernahmeangebot oder ähnlichen unternehmensbezogenen Transaktionen betroffen sind, und dem 
Preis der Wertpapiere nach Abschluss der entsprechenden Transaktion bestehen können. Dies ge-
schieht in der Regel dadurch, dass eine Long-Position in den Aktien des zu übernehmenden Unter-
nehmens und eine Short- Position in dem übernehmenden Unternehmen eingegangen wird. Die Brei-
te in der Preisspanne spiegelt in der Regel die Meinung des Marktes wieder, für wie wahrscheinlich 
ein erfolgreicher Abschluss der Transaktion angesehen werden kann. Geschäfte, deren Scheitern als 
wahrscheinlich gilt, bieten eine höhere Gewinnspanne gegenüber als sicher anzusehenden Unter-
nehmenszusammenschlüssen. 
 



 

13. Capital Structure Arbitrage 
Capital Structure Arbitrage-Händler versuchen, insbesondere relative Fehlbewertungen von Kreditin-
strumenten, Aktien oder anderen Finanzinstrumente verschiedener Emittenten oder innerhalb eines 
Industriezweigs oder von verschiedenen Kreditinstrumenten, Aktien oder anderer Finanzinstrumente 
eines Unternehmens auszunutzen. Das Risiko der Anlage in die entsprechenden Kreditinstrumente 
soll zum Beispiel durch einen Leerverkauf anderer Wertpapiere des Unternehmens reduziert werden. 
 
14. Statistical Arbitrage 
Statistical Arbitrage-Händler versuchen, angenommene kurzfristige bzw. langfristige Fehlbewertungen 
von Wertpapieren, die mit Hilfe mathematischer Modelle berechnet werden, zu nutzen und dadurch 
unabhängig von Marktschwankungen einen Gewinn zu erzielen. Zielfondsmanager, die Statistical 
Arbitrage durchführen, setzen darauf, dass die Entwicklung der Märkte und der Wertpapiere gewis-
sen, durch Betrachtung von Vergangenheitsdaten festzustellenden Normen folgen. Geschäfte nach 
dieser Strategie können auf Modellen beruhen, die sich auf kurzfristige Unternehmensereignisse 
(bspw. Kapitaländerungen durch Ausgabe neuer Aktien oder Anleihen) und strukturelle Zusammen-
hänge zwischen bestimmten Wertpapieren konzentrieren oder langfristigen Modellen folgen, die auf 
einer unterstellten Form der Preisentwicklung eines bestimmten Wertpapiers in der Vergangenheit 
basieren. Ein wichtiger Bestandteil dieser Strategie ist in großem Umfang der effiziente Einsatz von 
Aktienoptionen, um von angenommenen Preisanomalien zu profitieren. 
 
15. Fixed Income Arbitrage 
Fixed Income Arbitrage ist eine Strategie, bei der der Zielfondsmanager insbesondere solche festver-
zinslichen Wertpapiere kauft, die er für unterbewertet hält, und solche Wertpapiere leer verkauft, die er 
für überbewertet hält. Relative Preisabweichungen der entsprechenden Wertpapiere können insbe-
sondere meist vorübergehend infolge beispielsweise lokaler oder globaler Ereignisse, wegen vorüber-
gehenden Ungleichgewichten zwischen Angebot und Nachfrage oder aufgrund von unterschiedlichen 
Buchhaltungsstandards oder aufsichtsrechtlichen Regelungen in einer bestimmten Region entstehen. 
Ein anderer Grund für relative Preisabweichungen kann darin bestehen, dass Käufer und Verkäufer 
von Wertpapieren entsprechend ihren Risikopräferenzen, Absicherungsbedürfnissen oder Anlageein-
schätzungen unterschiedliche Anlagen suchen. Die Manager dieser Strategien nutzen häufig einen 
hohen Leverage, um an den regelmäßig nur in geringen Unterschieden entsprechend partizipieren zu 
können. 
 
16. Miscellaneous Relative Value Arbitrage 
Ein Ansatz, der je nach Markteinschätzung flexibel auf verschiedene der vorstehend beschriebenen 
Arbitragen Nr. 7. bis 12. setzen kann. Dabei ist auch eine zeitweise Konzentration auf eine oder meh-
rere Strategien möglich. 
 
17. Managed Futures/CTAs 
Zielfondsmanager, die sich der Managed Futures/ CTA-Strategien (Commodity Trading Advisor) be-
dienen, versuchen – in der Regel computergestützt – insbesondere Entwicklungen an Finanz- oder 
Warenmärkten zu identifizieren und zu nutzen. Ihr systematischer Ansatz setzt auf die Entwicklungen 
in einer Vielzahl von Märkten. Ständiges Research und die Fortentwicklung von Handelssystemen 
können hierbei von besonderer Wichtigkeit sein. 
 
18. Distressed Securities 
Distressed Securities sind Wertpapiere von Gesellschaften, die sich potenziell oder gegenwärtig we-
gen einer Vielzahl möglicher wirtschaftlicher oder operativer Gründe in einer finanziell schwierigen 
Situation befinden. Dies führt regelmäßig dazu, dass diese Wertpapiere deutlich unter ihrem als fair 
erachteten Wert gehandelt werden, so dass von einer späteren positiven Entwicklung überproportional 
profitiert werden kann. Entsprechende Wertpapiere unterliegen hohen Schwankungen. Viele Investo-
ren haben ein geringes Interesse, solche Papiere zu halten, da diese generell illiquide und risikoreich 
sein können und zudem ständig beobachtet werden müssen. Dies kann die Möglichkeit für Zielfonds-
manager eröffnen, solche Wertpapiere zu einem günstigen Preis zu erwerben und später gewinnbrin-
gend zu verkaufen. 
 



 

19. Fondsbasierte Strategien 
Das Ziel von fondsbasierten Strategien kann insbesondere in der Realisierung von Wertentwicklungs-
unterschieden zwischen Investmentfonds und Märkten bestehen (Alpha-Generierung). Bei dieser 
Strategie werden beispielsweise Aktien-, Renten-, Dach- oder Mischfonds gekauft und gleichzeitig 
z.B. die Entwicklung des dem jeweiligen Fonds zugrundeliegenden Marktes abgesichert. 
 
20. Innovative Strategien 
Innovative Strategien versuchen, Opportunitäten in Märkten wahrzunehmen, welche sich in einem 
sehr frühen Stadium ihrer Entstehung befinden können. Hier sind beispielsweise auf Fracht-Derivative 
im Schifffahrtsbereich ausgerichtete Strategien oder Strategien im Zusammenhang mit dem Handel 
von Emissionsrechten zu nennen. 
 
21. Multi Strategy  
Bei der Multi Strategy können verschiedene Anlagestrategien, Anlagestile und Anlageuniversen in 
einem Portfolio kombiniert werden.  
 
Darüber hinaus kommen Abwandlungen der obigen Strategien und weitere Strategien in Betracht, die 
durch die vorstehend beschriebenen nicht erfasst werden. 
 
§ 3 Auswahlprozess der Zielfonds 
1. Die Gesellschaft wird Anteile an Hedgefonds, mit denen das Anlageziel verfolgt werden kann, 

als Zielfonds auswählen. 
2. Bei der Auswahl eines Zielfonds kommt einer genauen Beurteilung des jeweiligen Fondsmana-

gers eine besondere Bedeutung zu. Aufgrund von Research-Maßnahmen, die die Anlagephilo-
sophie des Fondsmanagers und die Performance der von ihm in der Vergangenheit gemanag-
ten Fonds analysieren, auch durch persönliche Besuche der Fondsgesellschaften und Fonds-
manager, werden Zielfonds mit erfolgversprechenden Fondsmanagern ausgewählt. 

 Die vorgenannten Auswahlkriterien für Zielfonds sind nicht als abschließend zu verstehen. Er-
gänzend können weitere hier nicht aufgeführte Kriterien eingesetzt werden, um insbesondere 
zukünftigen Entwicklungen Rechnung zu tragen. Insbesondere bei jungen Zielfonds, aber auch 
für andere Zielfonds können weitere Information herangezogen werden, wenn die Information 
sinnvoll und hilfreich erscheint. 

 
§ 4 Anlagegrenzen 
a) Die Gesellschaft kann Zielfonds auswählen, denen gestattet ist, 

- bis zu 100 % ihres Fondsvermögens in Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten (auch auf 
Fremdwährung lautend) anzulegen; und/oder 

- unter anderem zur Steigerung des Investitionsgrades unbegrenzt Kredite aufzunehmen und 
Derivate einzusetzen; und/oder  

- Leerverkäufe vorzunehmen. 
b) Der Fonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Zielfonds, auch in ausländische Ziel-

fonds, die keiner mit der Aufsicht nach dem InvG vergleichbaren staatlichen Aufsicht unterlie-
gen, halten.  

c) Ausländische Zielfonds in der rechtlichen Struktur eines Master-Feederfonds dürfen von der 
Gesellschaft für den Fonds nur erworben werden, wenn diese bei wirtschaftlicher Betrach-
tungsweise als ein einzelnes Investmentvermögen gelten. Master-Feeder-Konstruktionen gelten 
als ein Zielfonds, wenn diese aufgrund einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise als Einheit an-
zusehen sind. 

d) Es dürfen nur solche Teilfonds einer sogenanten Umbrella-Konstruktion von der Gesellschaft 
für den Fonds erworben werden, bei denen ein Haftungsdurchgriff für auf andere Teilfonds ent-
fallende Verbindlichkeiten ausgeschlossen ist. 
 

§ 5 Devisenterminkontrakte und Optionsrechte auf Devisen und Devisenterminkontrakte mit 
Absicherungszweck 

1. Die Gesellschaft darf nur zur Währungskurssicherung von in Fremdwährung gehaltenen Ver-
mögensgegenständen für Rechnung des Sondervermögens Devisenterminkontrakte verkaufen 
sowie nur Verkaufsoptionsrechte auf Devisen oder Verkaufsoptionsrechte auf Devisentermin-
kontrakte erwerben, die auf dieselbe Währung lauten.  



 

2. Devisenterminkontrakte und Kaufoptionsrechte auf Devisen und Devisenterminkontrakte dürfen 
im Falle schwebender Verpflichtungsgeschäfte nur erworben werden, soweit sie zur Erfüllung 
des Geschäftes benötigt werden. 

 
ANTEILKLASSEN 
 
§ 6 Anteilklassen  
1. Für das Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 7 Abs. 2 der Allgemeinen Ver-

tragsbedingungen gebildet werden, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags, des Rück-
nahmeabschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssi-
cherungsgeschäften, der Verwaltungsvergütung,  der erfolgsabhängigen Verwaltungsvergü-
tung, der Mindestanlagesumme, der Ertragsverwendung oder einer Kombination dieser Merk-
male unterscheiden. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen 
der Gesellschaft. 

2. Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für das ganze Sondervermögen 
und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. 

3. Der Abschluss von Währungskurssicherungsgeschäften ausschließlich zugunsten einer einzi-
gen Währungsanteilklasse ist zulässig. Für Währungsanteilklassen mit einer Währungsabsiche-
rung zugunsten der Währung dieser Anteilklasse (Referenzwährung) darf die Gesellschaft Deri-
vate gemäß § 113 Abs. 2 S. 2 InvG und § 6 der „Besonderen Vertragsbedingungen“ auf Wech-
selkurse oder Währungen mit dem Ziel einsetzen, Anteilwertverluste durch Wechselkursverluste 
von nicht auf die Referenzwährung der Anteilklasse lautenden Vermögensgegenständen des 
Sondervermögens zu vermeiden. 

4. Der Anteilwert wird für jede Anteilklasse gesondert errechnet, indem die Kosten der Auflegung 
neuer Anteilklassen, die Ausschüttungen (einschließlich der aus dem Fondsvermögen ggf. ab-
zuführenden Steuern), die Verwaltungsvergütung, die erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung 
und die Ergebnisse aus Währungskurssicherungsgeschäften, die auf eine bestimmte Anteil-
klasse entfallen, ggf. einschließlich Ertragsausgleich, ausschließlich dieser Anteilklasse zuge-
ordnet werden. 

5. Die bestehenden Anteilklassen werden sowohl im Verkaufsprospekt als auch im Jahres- und 
Halbjahresbericht einzeln aufgezählt. Die die Anteilklassen kennzeichnenden Ausgestaltungs-
merkmale (Ausgabeaufschlag, Rücknahmeabschlag, Währung des Anteilwertes, Verwaltungs-
vergütung, erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung, Mindestanlagesumme, Ertragsverwendung 
oder Kombination dieser Merkmale) werden im Verkaufsprospekt im Einzelnen beschrieben. 

6. Das Sondervermögen ist kein Teilfonds einer Umbrella-Konstruktion. 
 
ANTEILE, AUSGABE-, RÜCKNAHMEPREIS, RÜCKNAHME VON ANTEILEN UND KOSTEN 
 
§ 7 Anteile 
Die Anleger sind an den jeweiligen Vermögensgegenständen des Sondervermögens in Höhe ihrer 
Anteile als Miteigentümer der betreffenden Anteilklasse nach Bruchteilen beteiligt.  
 
§ 8 Anteilwertermittlung, Ausgabe- und Rücknahmepreis 
1. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise einer jeden Anteilklasse werden an jedem 10. Luxembur-

ger Bankarbeitstag eines Monats ermittelt, basierend auf dem an dem jeweiligen Tag ermittel-
ten Wert des Sondervermögens („Bewertungstag“).  

3. Der Wert der Anteile einer jeden Anteilklasse (der “Anteilwert”) wird von der Gesellschaft unter 
Kontrolle der Depotbank ermittelt, basierend auf dem anteiligen Wert des Sondervermögens, 
der einer jeden Anteilklasse beizumessen ist, zuzüglich der Vermögenswerte und abzüglich der 
Verbindlichkeiten einer jeden Klasse. Der Anteilwert einer Anteilklasse kann unterschiedlich von 
dem Anteilwert einer anderen Anteilklasse sein.  

4. Der Ausgabeaufschlag beträgt bei jeder Anteilklasse 5 % des Anteilwertes. Es steht der Gesell-
schaft frei, für eine oder mehrere Anteilklassen einen niedrigeren Ausgabeaufschlag zu berech-
nen und zu erheben oder von der Berechnung eines Ausgabeaufschlages abzusehen. 

5. Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben. 
 



 

§ 9 Ausgabe und Rücknahme von Anteilen 
1. Die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen erfolgt ausschließlich auf die in § 9 Abs. 1 der “Be-

sonderen Vertragsbedingungen” genannten Bewertungstage („Ausgabetag“ bzw. „Rücknahme-
tag“), und zwar zu dem auf den jeweiligen Bewertungstag ermittelten Ausgabe- bzw. Rücknah-
mepreis. Ausgegebene und zurückgenommene Anteile zu einem Ausgabe- bzw. Rücknahme-
tag werden am unmittelbar folgenden Abrechnungstag abgerechnet. 

2. Aufträge zum Kauf von Anteilen einer Anteilklasse des Sondervermögens sind bis 15.00 Uhr 
zum 5. Luxemburger Bankarbeitstag vor einem Monatsende gegenüber der Gesellschaft oder 
der Depotbank zu erklären (“Orderannahmeschluss für Ausgabeaufträge”) und werden zum 
Ausgabepreis bzw. Anteilwert des darauf folgenden Bewertungstages abgerechnet.  

 Aufträge, die nach dem maßgeblichen Orderannahmeschluss eines jeweiligen Ausgabetages 
eingehen, werden für den darauf folgenden Orderannahmeschluss dieser Anteilklasse heran-
gezogen. 

3. Aufträge zur Rückgabe von Anteilen für die jeweilige Anteilklasse des Sondervermögens sind 
bis 15.00 Uhr zum  5. Luxemburger Bankarbeitstag vor einem Monatsende durch eine unwider-
rufliche Rückgabeerklärung gegenüber der Gesellschaft oder der Depotbank zu erklären (“Or-
derannahmeschluss für Rücknahmeaufträge”) und werden zu dem Rücknahmepreis bzw. An-
teilwert des dem Orderannahmeschluss für Rücknahmeaufträge folgenden übernächsten Be-
wertungstages abgerechnet. 

 Aufträge, die nach dem maßgeblichen Orderannahmeschluss eines jeweiligen Rücknahmeta-
ges für eine Anteilklasse eingehen, werden für den darauf folgenden Orderannahmeschluss 
dieser Anteilklasse herangezogen.  

  
 Bei in einem Depot im Inland verwahrten Anteilen hat die Erklärung durch die depotführende 

Stelle im Namen des Anlegers zu erfolgen. Die Anteile sind von der depotführenden Stelle nach 
Eingang der Erklärung bis zur tatsächlichen Rückgabe der Anteile zu sperren. Bei nicht im In-
land in einem Depot verwahrten Anteilen wird die Erklärung erst wirksam und beginnt die Frist 
erst zu laufen, wenn von der Depotbank die zurückgegebenen Anteile in ein Sperrdepot über-
tragen worden sind. 

4. Abrechnungstag ist jeweils für Kauf und Rücknahme von Anteilen spätestens der dritte Bankge-
schäftstag nach dem Bewertungstag, zu dem der Auftrag ausgeführt wurde.  
Bei Aufträgen zum Kauf von Anteilen, die gegenüber der Gesellschaft erklärt werden, muss der 
Anlagebetrag spätestens am Tag des Orderannahmeschlusses auf ein Sperr-Konto der Gesell-
schaft bei der Depotbank gezahlt werden, wofür der Anleger keine Zinsen erhält. 

 
§ 10 Kosten* 
1. Die Gesellschaft erhält für ihre Tätigkeit für jede Anteilklasse eine jährliche Verwaltungsvergü-

tung in Höhe von bis zu 1,225 % jeweils des Nettoinventarwertes jeder Anteilklasse monatlich 
abgegrenzt zu jedem Bewertungstag. Sofern keine Anteilklassen gebildet werden, erhält die 
Gesellschaft eine jährliche Verwaltungsvergütung in Höhe von bis zu 1,225 % des Nettoinven-
tarwertes des Sondervermögens, monatlich abgegrenzt zu jedem Bewertungstag. Die Gesell-
schaft ist berechtigt, hierauf monatlich jeweils am Kalendermonatsende anteilige Vorschüsse zu 
erheben. Die Gesellschaft gibt für jede Anteilklasse im Verkaufsprospekt die Verwaltungsvergü-
tung an. 

2. Zusätzlich zu der im Absatz 1 aufgeführten Verwaltungsvergütung erhält die Gesellschaft aus 
dem Sondervermögen für jede Anteilklasse eine monatlich abzugrenzende jährliche erfolgsab-
hängige Verwaltungsvergütung („Performance-Fee“) in Höhe von 15% p.a. des 4 % pro Ge-
schäftsjahr übersteigenden Anstiegs des jeweiligen Fondsvermögens, die am Geschäftsjahres-
ende berechnet und ausgezahlt wird. Der Vermögenszuwachs ergibt sich aus der Differenz des 
um Anteilausgaben und -rücknahmen bereinigten Fondsvermögens am Geschäftsjahresende 
zum jeweils höchsten Fondsvermögen der vorhergehenden Geschäftsjahresenden (High-
Water-Mark-Prinzip). Am Ende des ersten Geschäftsjahres wird auf die Differenz zum Fonds-
vermögen am Ende der Auflegung des Sondervermögens abgestellt. Im Fall von einer netto er-
zielten Wertminderung oder Wertzuwächsen unter 4% in einem Geschäftsjahr, werden diese 

                                            
* Diese Regelung unterliegt nicht der Genehmigungspflicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. 



 

auf das folgende Geschäftsjahr zum Zweck der Berechnung der Performance-Fee vorgetragen, 
d.h. eine Performance-Fee fällt erst wieder an, wenn diese vollständig ausgeglichen sind. 

3. Die Gesellschaft erhält für Leistungen aus dem Vertriebsstellenvertrag mit der Vertriebsstelle 
neben dem Ausgabeaufschlag eine Betreuungsvergütung in Höhe von bis zu 0,75% p.a. des 
Fondsvermögens, die auf das monatlich ermittelte Fondsvermögen berechnet wird und monat-
lich nachträglich ausgezahlt wird. Diese Vergütung versteht sich zuzüglich einer etwaigen 
Mehrwertsteuer. 

4. Die Depotbank erhält für ihre Tätigkeit eine jährliche Vergütung von bis zu 0,10 % jeweils des 
Nettoinventarwertes jeder Anteilklasse des Sondervermögens, der aus den Werten zu den Be-
wertungstagen eines jeden Monats errechnet wird. Sie ist berechtigt, hierauf monatlich anteilige 
Vorschüsse zu erheben. 

5. Neben den vorgenannten Vergütungen der Gesellschaft und der Depotbank sowie ggf. Dritten 
zustehenden Vergütungen gehen die folgenden Aufwendungen zu Lasten des Sondervermö-
gens:  
a) im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen 

entstehende Kosten; 
b) bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung 

ausländischer Wertpapiere und Vermögensgegenstände im Ausland; 
c) Kosten für den Druck und Versand der Jahres- und Halbjahresberichte und ggf. des Auflö-

sungsberichtes; 
d) Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahresberichte, der Ausgabe- und Rück-

nahmepreise und ggf. der Thesaurierungen bzw. Ausschüttungen und des Auflösungsbe-
richtes; 

e) Kosten für die Prüfung des Sondervermögens durch den Abschlussprüfer der Gesellschaft; 
f) Kosten für die Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen und der Bescheinigung, dass 

die steuerlichen Angaben nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden;  
g) im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung eventuell entstehende 

Steuern; 
h) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Sonderver-

mögens; 
i) Kosten für die Erfüllung von Vertriebserfordernissen im Ausland, einschließlich Anzeigekos-

ten, Kosten für aufsichtsrechtliche Bestimmungen im In- und Ausland, Rechts- und Steuer-
beratungskosten in diesem Zusammenhang sowie Übersetzungskosten; 

j) Kosten für die Erstellung und den Druck sowie ggf. erforderlicher Übersetzungen von Ver-
kaufsprospekten; 

k) Kosten im Zusammenhang mit Börsennotierungen; 
l) Kosten im Zusammenhang mit der Genehmigung oder Änderung von Vertragsbedingungen; 
m) Rechts- und Steuerberatungskosten im Zusammenhang mit dem Sondervermögen; 
n) gegebenenfalls Kosten zur Analyse des Anlageerfolges durch Dritte; 
o) Kosten für das Rating von Vermögensgegenständen, insbesondere das Emittentenrating für 

verzinsliche Wertpapiere sowie die Beurteilung des Sondervermögens selbst; 
p) Kosten im Zusammenhang mit Anlageausschusssitzungen; 
q) Kosten für die Werbung und solche, die unmittelbar im Zusammenhang mit dem Anbieten 

und dem Verkauf von Anteilen anfallen; 
r) Versicherungskosten, 
s) Kosten im Zusammenhang mit dem Risikomanagement, 
t) Kosten für Performance-Attribution. 

6. Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halbjahresbericht den Betrag der Ausgabeauf-
schläge offen zu legen, die dem Sondervermögen im Berichtszeitraum für den Erwerb von Ziel-
fondsanteilen und Geldmarktfondsanteilen berechnet worden sind. Beim Erwerb von Zielfonds-
anteilen oder Geldmarktfondsanteilen, die direkt oder indirekt von der Gesellschaft selbst oder 
einer anderen Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Gesellschaft durch eine wesentliche 
unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, darf die Gesellschaft oder die andere 
Gesellschaft für den Erwerb und die Rücknahme keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmeab-
schläge berechnen.  

7. Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halbjahresbericht die Vergütung offen zu legen, 
die dem Sondervermögen von der Gesellschaft selbst, von einer anderen Kapitalanlagegesell-
schaft, einer Investment-Aktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital oder einer anderen Ge-



 

sellschaft, mit der die Gesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteili-
gung verbunden ist oder einer ausländischen Investment-Gesellschaft, einschließlich ihrer Ver-
waltungsgesellschaft als Verwaltungsvergütung für die im Sondervermögen gehaltenen Invest-
mentanteile berechnet wurde.  

 
 
ERTRAGSVERWENDUNG UND GESCHÄFTSJAHR 

 
§ 11 Thesaurierung 
Die Gesellschaft legt die während des Geschäftsjahres für Rechnung des Sondervermögens angefal-
lenen und nicht zur Kostendeckung verwendeten Erträge aus Zielfondsanteilen, Zinsen und sonstigen 
Erträge – unter Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs – sowie die Veräußerungsge-
winne im Sondervermögen wieder an. 
 
§ 12 Geschäftsjahr 
Das Geschäftsjahr des Sondervermögens ist das Kalenderjahr. 
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